
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 

 

Emeritenanstalt der Diözese Speyer 

­ Körperschaft des öffentlichen Rechts ­ 

Speyer 



Emeritenanstalt der Diözese Speyer
- Körperschaft des öffentlichen Rechts -,
Speyer

Bilanz zum 31. Dezember 2020

A K T I V S E I T E

31.12.2020 31.12.2019

EUR TEUR

A. ANLAGEVERMÖGEN

Finanzanlagen

1. Wertpapiere des Anlagevermögens 170.957.894,82 158.757

2. Genossenschaftsanteile 85.000,00 85

171.042.894,82 158.842

B. UMLAUFVERMÖGEN

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen gegenüber kirchlichen Einrichtungen 18.638,73 15

II. Guthaben bei Kreditinstituten 3.710.920,76 3.485

C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 500.572,00 494

175.273.026,31 162.836
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P A S S I V S E I T E

31.12.2020 31.12.2019

EUR TEUR

A. EIGENKAPITAL

Ausstattungskapital 1,00 0

B. SONDERPOSTEN FÜR ZWECKGEBUNDENE MITTEL 23.843,37 24

C. SONSTIGE RÜCKSTELLUNGEN

1. Freistellungsverpflichtung Altersversorgung 143.308.875,79 134.069

2. Freistellungsverpflichtung Beihilfe 31.859.225,00 28.656

3. Übrige sonstige Rückstellungen 10.115,00 10

175.178.215,79 162.735

D. VERBINDLICHKEITEN

1. Verbindlichkeiten gegenüber kirchlichen Einrichtungen 66.616,33 73
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

66.616,33 EUR (Vorjahr 73 TEUR)

2. Sonstige Verbindlichkeiten 4.349,82 4
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

4.349,82 EUR (Vorjahr 4 TEUR)

70.966,15 77

175.273.026,31 162.836
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Emeritenanstalt der Diözese Speyer
- Körperschaft des öffentlichen Rechts -,
Speyer

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2020

2020 2019
EUR TEUR

1. Zuschüsse und Umlagen

a) aus kirchlichen Kassen 9.000.000,00 10.506

b) aus öffentlichen Kassen 897.857,01 851

9.897.857,01 11.357

2. Sonstige betriebliche Erträge

a) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen
des Anlagevermögens 39.029,00 0

b) Erträge aus Zuschreibungen zum
Anlagevermögen und zu Wertpapieren des
Umlaufvermögens 8.283.431,45 15.175

c) Kostenersatz 59.110,08 58

d) Erträge aus Grundvermögen 0,00 5

e) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 632,00 2

8.382.202,53 15.240

18.280.059,54 26.597

3. Aufwendungen für Altersversorgung
und für Unterstützung

a) Versorgungsbezüge 15.074.057,11 24.061

b) Beihilfen 4.090.637,05 3.417

19.164.694,16 27.478

Zwischenergebnis -884.634,62 -881

4. Sonstige betriebliche Aufwendungen 22.066,39 17

5. Zuschüsse, Umlagen

Zuschüsse zu Personal- und Sachkosten 270.541,56 246

Zwischenergebnis -1.177.242,57 -1.144
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2020 2019
EUR TEUR

6. Erträge aus Beteiligungen 1.900,00 4

7. Erträge aus anderen Wertpapieren und
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 1.175.442,50 1.149

8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 115,57 2

9. Abschreibungen auf Finanzanlagen und
Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 11

10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 215,50 0

1.177.242,57 1.144

11. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0
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Emeritenanstalt der Diözese Speyer
- Körperschaft des öffentlichen Rechts -,
Speyer

Anhang für das Geschäftsjahr 2020

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 wurde nach allgemeinen handels-

rechtlichen Rechnungslegungsvorschriften und unter Beachtung der maßgebenden

kirchen- und satzungsrechtlichen Regelungen für die Emeritenanstalt erstellt.

Die Gliederung der Bilanz entspricht § 266 HGB, die Gewinn- und Verlustrechnung

wird nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt. Die

Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach § 265 HGB

erweitert, um den Besonderheiten kirchlicher Körperschaften Rechnung zu tragen. 

Der Anhang wurde nach den Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften aufge-

stellt. 

Bei der Bewertung wurde von der Fortsetzung der Unternehmenstätigkeit ausgegan-

gen.

2. Angaben zur Bilanz und zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist im Anlagennach-

weis dargestellt, der diesem Anhang abschließend beigefügt ist.

Die Emeritenanstalt übernimmt als Dritte in Höhe ihres Reinvermögens im

Innenverhältnis mit dem Bistum Speyer die schuldrechtliche Erfüllung der Pensions-

und Beihilfeverpflichtungen des Bistums Speyer. Somit hat die Emeritenanstalt in

Höhe ihres Reinvermögens zu Zeitwerten, jedoch maximal bis zur Höhe der versi-

cherungsmathematischen Berechnung unter Zugrundlegung des siebenjährigen

Durchschnittszinssatzes von 1,60 % der Altersversorgungs- und Beihilfeverpfli-

chtung des Bistums Speyer, ihre Freistellungsverpflichtung als sonstige Rückstel-

lung zu bilanzieren. Die Emeritenanstalt weist somit eine Freistellungsverpflichtung

in Höhe von 175.168 TEUR als sonstige Rückstellung aus, die unterhalb der

Anlage III/1



Pensions- und Beihilfeverpflichtung gemäß versicherungsmathematischem Gutach-

ten in Höhe von 188.162 TEUR liegt.

Die Freistellungsverpflichtung und das Reinvermögen stellen eine Bewertungsein-

heit im Sinne des § 254 HGB dar. Die Freistellungsverpflichtung ist das gesicherte

Grundgeschäft, das korrespondierende Reinvermögen ist als Sicherungsinstrument

anzusehen. Bei dieser Zusammenfassung von Grundgeschäft und Sicherungsinstru-

ment ist die sogenannte Durchbuchungsmethode anzuwenden, sodass nicht nur die

Freistellungsverpflichtung, sondern auch – ohne Beschränkung durch das Anschaf-

fungskostenprinzip des § 253 Abs. 1 Satz 1 HGB und das Realisations-/Imparitäts-

prinzip des § 252 Abs. 1 Nr. 4 HGB – das korrespondierende Reinvermögen mit

dem beizulegenden Zeitwert zu bewerten ist. 

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert ange-

setzt.

Die Guthaben bei Kreditinstituten sind zu ihren Nominalbeträgen angesetzt.

Unter den Rechnungsabgrenzungsposten sind nur Ausgaben und Einnahmen vor

dem Bilanzstichtag, die Aufwand bzw. Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Bi-

lanzstichtag darstellen, ausgewiesen.

Der Sonderposten für zweckgebundene Mittel wird zum Nennbetrag bilanziert.

Die übrigen sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und

ungewisse Verpflichtungen, die das abgelaufene Geschäftsjahr betreffen. Sie sind

mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbe-

trag angesetzt.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag bewertet.
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3. Sonstige Angaben

3.1 Vorstand

-  Domkapitular Peter Schappert, Diözesanökonom, Leiter der Hauptabteilung
Finanzen und Immobilien (Vorsitzender)

- Finanzdirektor Jörg Lang, stellvertretender Leiter der Hauptabteilung 
Finanzen und Immobilien und Leiter der Bischöflichen Finanzkammer

- Benjamin Schmitt, Leiter des Bischöflichen Liegenschaftsamts

3.2 Aufsichtsrat

- Generalvikar Andreas Sturm, Speyer 
(Vorsitzender)

-   Ordinariatsdirektorin Christine Lambrich
(stellvertretende Vorsitzende)

- Pfarrer Bernhard Braun, Deidesheim

- Dekan Johannes Pioth, Pirmasens

- Prodekan Arno Vogt, Herxheim

Speyer, 18. Juni 2021

gez. Diözesanökonom gez. Jörg Lang gez. Benjamin Schmitt
     Peter Schappert Mitglied des Vorstands Mitglied des Vorstands
Vorsitzender des Vorstands           
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Bilanzposten Anfangsstand Zugang Abgang Endstand

A. Anlagevermögen EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5

I. Sachanlagen

Grundstücke, grundstücksgleiche
Rechte und Bauten einschließlich der

Bauten auf fremden Grundstücken 1,00 0,00 1,00 0,00

II. Finanzanlagen

1. Wertpapiere des Anlagevermögens 128.961.414,47 3.917.663,97 0,00 132.879.078,44

2. Genossenschaftsanteile 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00

129.046.414,47 3.917.663,97 0,00 132.964.078,441)

129.046.415,47 3.917.663,97 1,00 132.964.078,44

Anlagennachweis für das Geschäftsjahr 2020

Entwicklung der Anschaffungswerte

Anlage III/4



Anfangsstand Zuschreibung

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

6 7 8 9/10 11 12

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29.795.384,93-  0,00 8.283.431,45 0,00 38.078.816,38- 170.957.894,82

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00

29.795.384,93-  0,00 8.283.431,45 0,00 38.078.816,38- 171.042.894,821)

29.795.384,93-  0,00 8.283.431,45 0,00 38.078.816,38- 171.042.894,82

jahres Endstand 31.12.2020

Entnahme

für Abgänge

Anlagennachweis für das Geschäftsjahr 2020

Entwicklung der Abschreibungen

Abschreibungen

des Geschäfts- Restbuchwerte
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Emeritenanstalt der Diözese Speyer
- Körperschaft des öffentlichen Rechts -,
Speyer

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Emeritenanstalt der Diözese Speyer - Körperschaft des öffentlichen Rechts -,

Speyer

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresabschluss der Emeritenanstalt der Diözese Speyer - Kör-

perschaft des öffentlichen Rechts -, Speyer - bestehend aus der Bilanz zum

31. Dezember 2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr

vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 sowie dem Anhang, einschließlich der

Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deut-

schen handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-

sprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Körperschaft zum

31. Dezember 2020 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis

zum 31. Dezember 2020.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Ein-

wendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses geführt hat.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit § 317

HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten

deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere

Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verant-

wortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses“ unseres Be-

stätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen un-

abhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufs-
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rechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in

Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass

die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als

Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresab-

schlusses, der den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen

Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der

deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Ver-

hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der

Körperschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die

internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen

ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung

eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten

oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür ver-

antwortlich, die Fähigkeit der Körperschaft zur Fortführung der Unternehmenstätig-

keit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zu-

sammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig,

anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des

Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilan-

zieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenste-

hen.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahres-

abschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten

– falschen Darstellungen ist, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser

Prüfungsurteil zum Jahresabschluss beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür,

dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der
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Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-

schlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets

aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resul-

tieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet wer-

den könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahres-

abschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflus-

sen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine

kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder un-

beabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss, planen und führen

Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prü-

fungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser

Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen

nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Ver-

stöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollstän-

digkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrol-

len beinhalten können.

• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses re-

levanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter

den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prü-

fungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Körperschaft abzugeben.

• beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern ange-

wandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den ge-

setzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhän-

genden Angaben.

• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzli-

chen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung

der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnach-
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weise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder

Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der

Körperschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls

wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind

wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jah-

resabschluss aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen

sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen

auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten

Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch

dazu führen, dass die Körperschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fort-

führen kann.

• beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresab-

schlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrun-

de liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresab-

schluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-

rung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-,

Finanz- und Ertragslage der Körperschaft vermittelt.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den ge-

planten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfest-

stellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir wäh-

rend unserer Prüfung feststellen. 

Mainz, 18. Juni 2021

Solidaris Revisions-GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Steuerberatungsgesellschaft
Zweigniederlassung Mainz

Dr. Thomas Drove
Wirtschaftsprüfer

Steuerberater

Dirk Riesenbeck-Müller
Wirtschaftsprüfer

Steuerberater
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